
Die Energiewende, charakterisiert durch den Übergang von fossilen zu erneuerbaren
Energiequellen, stellt das Stromnetz vor tiefgreifende Herausforderungen. Insbesondere die
zunehmende Elektrifizierung des Wärme- und Mobilitätssektors durch Wärmepumpen und
Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge führt zu einer signifikanten Verschiebung der Lastprofile
und erfordert eine proaktive Anpassung der regulatorischen Rahmenbedingungen. Die Stabilität
und Effizienz des Stromnetzes sind von entscheidender Bedeutung, um die Versorgungssicherheit
in einer zunehmend dezentralisierten und volatilen Energielandschaft zu gewährleisten. Dieser
Abschnitt widmet sich der spezifischen Betrachtung der Regelungen für diese beiden
Schlüsseltechnologien, insbesondere im Kontext des § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG),
der darauf abzielt, die Netzintegration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen zu optimieren und die
Systemstabilität zu sichern.

Der Wandel in der Energieversorgung ist geprägt durch eine wachsende Anzahl dezentraler
Erzeugungsanlagen, primär aus erneuerbaren Quellen wie Photovoltaik und Windkraft, sowie durch
eine steigende Anzahl von Verbrauchern, die bisher nicht direkt am Strommarkt partizipierten.
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Während diese Entwicklung essenziell für die Dekarbonisierung ist, führt die fluktuierende
Einspeisung erneuerbarer Energien und die steigende, oft unkoordinierte Nachfrage zu neuen
Herausforderungen für die Netzstabilität. Traditionelle Stromnetze waren primär für eine
unidirektionale Energieflussrichtung von großen, zentralen Kraftwerken zu passiven Verbrauchern
konzipiert. Die heutige Realität erfordert jedoch bidirektionale Flüsse und ein intelligentes
Management von Erzeugung und Verbrauch, um Engpässe zu vermeiden und die Frequenzstabilität
aufrechtzuerhalten.

In diesem Kontext gewinnen steuerbare Verbrauchseinrichtungen an Bedeutung. Sie bieten das
Potenzial, nicht nur als Last, sondern auch als flexible Ressource im System zu agieren, indem sie
ihre Leistungsaufnahme an die Verfügbarkeit von Strom und die Netzkapazität anpassen. Dies ist
eine zentrale Säule für das Gelingen der Energiewende und die Aufrechterhaltung der
Versorgungssicherheit. Die Bundesnetzagentur hat mit der Neuregelung des § 14a EnWG auf diese
Herausforderungen reagiert, um einen rechtlichen Rahmen für die Steuerung und Integration
dieser Verbraucher zu schaffen [^2].

Wärmepumpen sind eine zentrale Säule der Wärmewende und spielen eine entscheidende Rolle bei
der Dekarbonisierung des Gebäudesektors. Sie nutzen Umweltwärme – aus der Luft, dem Erdreich
oder dem Grundwasser – und wandeln diese mit einem hohen Wirkungsgrad in Heizwärme um.
Durch den Einsatz von Strom als Antriebsenergie ermöglichen sie eine direkte Sektorkopplung
zwischen dem Strom- und dem Wärmemarkt. Die Effizienz von Wärmepumpen wird durch die
Jahresarbeitszahl (JAZ) ausgedrückt, die das Verhältnis von abgegebener Wärmeenergie zu
aufgenommener elektrischer Energie beschreibt. Moderne Wärmepumpen erreichen JAZ-Werte von
3 bis 5 und darüber, was sie zu einer hoch effizienten Heiztechnologie macht.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Wärmepumpen steigt jedoch auch der elektrische
Leistungsbedarf, insbesondere in den kalten Wintermonaten, wenn der Heizbedarf am höchsten ist.
Dies kann zu erheblichen Lastspitzen im Stromnetz führen, insbesondere in Verteilnetzen. Um
diese Spitzen abzufedern und die Netzauslastung zu optimieren, ist eine intelligente Steuerung der
Wärmepumpen unerlässlich. Die meisten modernen Wärmepumpen verfügen über interne Speicher
(Warmwasserspeicher, Pufferspeicher), die eine thermische Trägheit bieten. Diese Trägheit kann
genutzt werden, um die Leistungsaufnahme der Wärmepumpe zeitlich zu verschieben, ohne den
Komfortverlust für die Nutzer. So können Wärmepumpen beispielsweise in Zeiten hoher
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien oder niedriger Netzauslastung verstärkt betrieben
werden, um Wärme zu speichern, und in Zeiten hoher Netzbelastung ihre Leistungsaufnahme
reduzieren.

Durch die Integration in Smart-Grid-Konzepte und die Nutzung digitaler Steuerungsmöglichkeiten
können Wärmepumpen zu flexiblen Lasten werden. Dies ermöglicht es Netzbetreibern, bei
drohenden Engpässen die Leistungsaufnahme gezielt und kurzzeitig zu drosseln. Im Gegenzug für
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diese Bereitstellung von Flexibilität profitieren Anlagenbetreibende von reduzierten Netzentgelten,
was einen finanziellen Anreiz für die Teilnahme am Flexibilitätsmarkt darstellt [^1]. Diese
Regelungen sind entscheidend, um die Wärmepumpenflotte nicht nur als Verbraucher, sondern als
aktiven Bestandteil eines stabilen Energiesystems zu etablieren.

Der rapide Hochlauf der Elektromobilität ist ein weiterer zentraler Pfeiler der Verkehrswende und
führt zu einem erheblichen Anstieg der elektrischen Last im Verteilnetz. Elektrofahrzeuge (EVs)
stellen mit ihrer hohen Ladeleistung – von wenigen Kilowatt bei Haushaltsladepunkten bis zu
mehreren hundert Kilowatt bei Schnellladestationen – eine signifikante Herausforderung für die
Netzinfrastruktur dar. Eine unkoordinierte Ladung, insbesondere zu Spitzenlastzeiten wie
Feierabend, kann zu lokalen Überlastungen der Netze und damit zu Störungen der
Versorgungssicherheit führen.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sind intelligente Ladekonzepte unerlässlich. Smart
Charging ermöglicht es, den Ladevorgang eines Elektrofahrzeugs an die Verfügbarkeit von
Netzkapazität und Stromangebot anzupassen. Dies kann durch verschiedene Mechanismen
geschehen:

Zeitliche Verschiebung: Verschiebung des Ladevorgangs in Zeiten geringer
Netzauslastung oder hoher Verfügbarkeit erneuerbarer Energien.
Leistungsanpassung: Reduzierung der Ladeleistung bei Engpässen im Netz.
Bidirektionales Laden (Vehicle-to-Grid, V2G): Zukünftig könnten Elektrofahrzeuge
nicht nur Strom aufnehmen, sondern auch bei Bedarf ins Netz zurückspeisen und so als
mobile Speicher zur Netzstabilisierung beitragen. Dies eröffnet völlig neue
Flexibilitätspotenziale, erfordert jedoch eine entsprechende technische Infrastruktur und
regulatorische Rahmenbedingungen.

Die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist dabei vielfältig: private Wallboxen, öffentliche
Ladestationen und gewerbliche Ladehub. Jede dieser Kategorien hat spezifische Anforderungen an
die Netzintegration und Steuerung. Die Neuregelung des § 14a EnWG adressiert auch diese
Ladeeinrichtungen als steuerbare Verbraucher, um eine geordnete Netzintegration zu
gewährleisten und die negativen Auswirkungen unkoordinierter Ladung zu minimieren [^2]. Durch
die Möglichkeit der Steuerung können Netzbetreiber bei Bedarf die Ladeleistung von
Elektrofahrzeugen temporär reduzieren, um Netzüberlastungen zu vermeiden. Auch hier profitieren
die Betreiber der Ladeeinrichtungen von reduzierten Netzentgelten, was die Akzeptanz und den
Anreiz zur Teilnahme an solchen Steuerungsmaßnahmen erhöht [^1]. Die Rolle von Aggregatoren,
die mehrere Ladeeinrichtungen bündeln und deren Flexibilität dem Netz zur Verfügung stellen, wird
in diesem Kontext ebenfalls zunehmend wichtiger.
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Die Neuregelung des § 14a EnWG durch die Bundesnetzagentur stellt einen Meilenstein für die
Integration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen dar. Sie zielt darauf ab, die Netzstabilität auch in
Zukunft sicherzustellen, indem sie Netzbetreibern die Möglichkeit gibt, bei drohenden Engpässen
die Leistungsaufnahme von bestimmten Verbrauchern temporär zu reduzieren [^2]. Gleichzeitig
schafft sie finanzielle Anreize für die Anlagenbetreibenden, diese Flexibilität bereitzustellen.

Die Kernziele der Neuregelung sind:

1. Netzstabilität: Verhinderung von Überlastungen im Verteilnetz, die durch den
gleichzeitigen Betrieb vieler Wärmepumpen und Ladeeinrichtungen entstehen könnten.

2. Kostenoptimierung: Vermeidung teurer Netzausbaumaßnahmen durch intelligentes
Lastmanagement.

3. Integration erneuerbarer Energien: Bessere Ausnutzung von Strom aus erneuerbaren
Quellen durch Anpassung der Last an das Angebot.

4. Transparenz und Fairness: Schaffung eines transparenten und diskriminierungsfreien
Rahmens für alle beteiligten Akteure.

Mechanismen der Steuerung: Die Neuregelung sieht vor, dass Netzbetreiber unter bestimmten
Bedingungen die Leistungsaufnahme von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, die nach dem 1.
Januar 2024 in Betrieb genommen wurden oder werden, vorübergehend reduzieren dürfen. Dies
geschieht in der Regel in Abstufungen, um den Komfort der Nutzer so wenig wie möglich zu
beeinträchtigen. Die Reduktion darf die Mindestleistung von 4,2 kW pro Anlage nicht
unterschreiten, um eine Grundversorgung sicherzustellen. Für bestehende Anlagen, die vor dem 1.
Januar 2024 in Betrieb genommen wurden, gilt ein Bestandsschutz; sie können jedoch freiwillig an
der Regelung teilnehmen und ebenfalls von den Vorteilen profitieren.

Vorteile für Anlagenbetreibende: Anlagenbetreibende, die ihre Wärmepumpen oder
Ladeeinrichtungen als steuerbare Verbrauchseinrichtungen anmelden, profitieren von reduzierten
Netzentgelten [^1], [^2]. Diese Entlastung soll den Anreiz schaffen, die für die Netzstabilität
notwendige Flexibilität bereitzustellen. Die genaue Ausgestaltung der Netzentgeltreduzierung wird
von der Bundesnetzagentur festgelegt und kann unterschiedliche Modelle umfassen, beispielsweise
pauschale Reduzierungen oder eine leistungsbezogene Vergütung der Flexibilität.

Technische Anforderungen: Für die Umsetzung der Steuerung sind technische Voraussetzungen
erforderlich. Dazu gehören in der Regel intelligente Messsysteme (Smart Meter), die eine
Fernauslesung und -steuerung der Anlagen ermöglichen. Zudem müssen die Anlagen selbst über
entsprechende Schnittstellen verfügen, die eine Kommunikation mit dem Netzbetreiber oder einem
autorisierten Dienstleister erlauben. Installateure spielen eine wichtige Rolle bei der
ordnungsgemäßen Installation und Konfiguration dieser Systeme, um die Kompatibilität mit den
Netzanforderungen sicherzustellen [^1].
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Rolle der Bundesnetzagentur und Netzbetreiber: Die Bundesnetzagentur ist für die
Festlegung und Überwachung der Rahmenbedingungen verantwortlich. Sie stellt sicher, dass die
Regelungen diskriminierungsfrei angewendet werden und die Interessen aller Marktteilnehmer
berücksichtigt werden. Die Netzbetreiber sind für die technische Umsetzung der Steuerung und die
Kommunikation mit den Anlagenbetreibenden zuständig. Sie müssen die Netzzustände
überwachen und bei Bedarf die Steuerungsmaßnahmen einleiten. Dabei ist es entscheidend, dass
die Eingriffe transparent und nachvollziehbar erfolgen.

Die intelligente Integration von Wärmepumpen und Ladeeinrichtungen birgt enorme Synergien für
das Energiesystem. Beide Technologien können nicht nur als Verbraucher, sondern auch als aktive
Flexibilitätsgeber agieren. Durch die Sektorkopplung können Überschüsse aus der Stromerzeugung
(z.B. aus Photovoltaik) effizient in den Wärme- oder Mobilitätssektor überführt werden, was die
Gesamtsystemeffizienz steigert und die Abregelung von Erneuerbaren-Anlagen reduziert.

Trotz der vielversprechenden Potenziale stehen der Umsetzung auch Herausforderungen
gegenüber:

Technologische Komplexität: Die Interoperabilität verschiedener Geräte und
Plattformen sowie die Standardisierung von Kommunikationsprotokollen sind
entscheidend.
Datenschutz und Datensicherheit: Die Übertragung von Verbrauchsdaten und
Steuerungssignalen erfordert höchste Standards bei Datenschutz und IT-Sicherheit.
Verbraucherakzeptanz: Eine transparente Kommunikation über die Vorteile der
Steuerung und die Sicherstellung des Komforts sind essenziell, um die Akzeptanz bei den
Endkunden zu gewährleisten.
Regulatorische Weiterentwicklung: Der Rahmen des § 14a EnWG ist ein wichtiger
Schritt, doch die dynamische Entwicklung der Technologien und Märkte erfordert eine
kontinuierliche Anpassung und Weiterentwicklung der Regelungen.

Zukünftig könnten weitere Entwicklungen wie die verstärkte Nutzung von Künstlicher Intelligenz
(KI) und maschinellem Lernen zur Optimierung der Lastprognose und Steuerung sowie die
Etablierung von lokalen Flexibilitätsmärkten die Integration weiter vorantreiben. In solchen Märkten
könnten Betreiber von Wärmepumpen und Ladeeinrichtungen ihre Flexibilität direkt anbieten und
somit zusätzliche Erlöse generieren. Die Vision eines vollständig integrierten, intelligenten
Energiesystems, in dem jeder Verbraucher und jede Erzeugungsanlage einen Beitrag zur
Netzstabilität leistet, rückt damit näher. [Siehe Kapitel 7: Smart Grids und digitale Transformation
der Energiewirtschaft] oder [Siehe Kapitel 9: Rolle der Aggregatoren im Flexibilitätsmarkt].
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Die Neuregelung des § 14a EnWG ist ein entscheidender Schritt zur Bewältigung der
Herausforderungen, die mit der zunehmenden Elektrifizierung durch Wärmepumpen und
Ladeeinrichtungen einhergehen. Sie schafft den notwendigen regulatorischen Rahmen, um diese
essenziellen Technologien der Energiewende intelligent und netzdienlich in das Stromsystem zu
integrieren. Durch die Möglichkeit der Steuerung und die Gewährung von Netzentgeltvorteilen wird
ein Anreizsystem geschaffen, das sowohl die Netzstabilität fördert als auch die Wirtschaftlichkeit
für die Anlagenbetreibenden verbessert. Die erfolgreiche Umsetzung erfordert jedoch weiterhin
eine enge Zusammenarbeit zwischen Gesetzgeber, Netzbetreibern, Herstellern und Verbrauchern,
um die Potenziale dieser Technologien voll auszuschöpfen und eine sichere und nachhaltige
Energieversorgung für die Zukunft zu gewährleisten.

[^1]: SMA. (2025). Wissenswertes zu § 14a EnWG 2025. (Online-Artikel, aktualisiert am
18.11.2025). 1. Wissenswertes zu § 14a EnWG 2. Vorteile der Neuerungen für Anlagenbetreibende
3. Wissenswertes für Installateurinnen. Immer mehr Haushalte und Unternehmen setzen auf
Solarstrom, um ihre Stromkosten dauerhaft zu senken. Doch je mehr Strom erzeugt wird, desto
wichtiger wird ein stabiles und intelligent...

[^2]: Netze BW. (2025). Neuregelung § 14a EnWG - steuerbare Verbrauchseinrichtungen. (Online-
Artikel, aktualisiert am 18.11.2025). Alle Informationen rund um die Neuregelung Die neue
Ausgestaltung der § 14a-Regelung durch die Bundesnetzagentur dient dazu, die Netzstabilität auch
in Zukunft sicherzustellen. Hier informieren wir darüber, was das für Sie und Ihren Netzans...
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